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des Bedarfes an Arbeitskräften" ist mit zu dem Ergeb
nis der Saisonbilanzen Stellung zu nehmen und im 
Maßnahmenplan entsprechend zu berücksichtigen.

III.
Ausarbeitung von monatlichen Arbeitskräftemeldungen

§ 11
(1) Die zentralgeleiteten und örtlichen volkseigenen 

und genossenschaftlichen Betriebe mit Ausnahme der 
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, die gemäß § 4 
Abs. 3 der Anordnung vom 15. Dezember 1955 über die 
Bearbeitung des Arbeitskräfteplanes für das Jahr 1956 — 
Sozialistische Betriebe — (GBl. I S. 938) monatlich 
Arbeitskräftemeldungen für die überbetriebliche Ar
beitskräftelenkung auszuarbeiten haben, übergeben vom
II. Quartal 1956 an, jeweils bis zum 30. eines jeden 
Monats, eine für den darauffolgenden Monat voraus
schauende Arbeitskräftemeldung nach dem Muster

y (s. Anlage) an die Abteilungen Arbeit und Berufsaus- 
* bildung der Räte der Kreise.

(2) Die einzelnen Dienststellen der Reichsbahndirek
tionen übergeben, sofern sie Bedarf oder Überhang an 
Arbeitskräften haben, monatliche Arbeitskräftemeldun
gen an die für den Sitz der Dienststelle zuständige 
Abteilung Arbeit und Berufsausbildung des Rates des 
Kreises.

(3) Für Betriebe mit Zweigbetrieben gilt sinngemäß 
die unter Abschnitt I § 2 Buchst, i getroffene Uber
gaberegelung gleichfalls für die monatliche Arbeits
kräftemeldung.

(4) Die erste Meldung im II. Quartal 1956 ist von den 
betreffenden Betrieben am 30. April 1956 abzugeben.

§ 12
(1) Ergeben sich bei den Betrieben im Verlaufe des 

Jahres wesentliche Planänderungen der Anzahl der 
„Gesamtbeschäftigten ohne Lehrlinge und Anlernlinge“, 
die in der „Bilanz des Bedarfes utnd der Deckung des 
Bedarfes an Arbeitskräften“ ausgewiesen wurden, so 
s;nd diese Betriebe verpflichtet, als Zusatz in der 
nächsten monatlichen Arbeitskräftemeldung die neuen 
Pianzahlen der .»Gesamtbeschäftigten ohne Lehrlinge 
und Anlernlinge“ und ihre Auswirkung auf die betrieb
liche Arbeitskräftelage den Abteilungen Arbeit und 
Berufsausbildung der Räte der Kreise bekanntzugeben.

(2) Auf Grund der Veränderungsmeldungen haben die 
Abteilungen Arbeit und Berufsausbildung der Räte der 
Kreise die „Bilanz des Bedarfes und der Deckung des 
Bedarfes an Arbeitskräften“ des Kreises zu korrigieren 
und über die Abteilungen Arbeit und Berufsausbildung 
der Räte der Bezirke dem Ministerium für Arbeit und 
Berufsausbildung mitzuteilen.

§ 13
Die Abteilungen Arbeit und Berufsausbildung der 

Räte der Kreise organisieren die überbetriebliche Ar
beitskräftelenkung und den Ausgleich zwischen den Be
trieben an Hand der monatlichen Arbeitskräftemeldun
gen und der „Bilanz des Bedarfes und der Deckung 
des Bedarfes an Arbeitskräften“ der Betriebe und Fach- 
abteilungen und leiten die hierfür erforderlichen Maß
nahmen ein. g 14

(1) Die monatlichen Arbeitskräftemeldungen der Be
triebe sind für die Monate Mai, Juli, September und 
November von den Abteilungen Arbeit und Berufs
ausbildung der Räte der Kreise entsprechend der 
Nomenklatur des Formblattes 1/2 zusammenzufassen 
und bis zum 5. des betreffenden Monats mit einer Kurz
analyse den Abteilungen Arbeit und Berufsausbildung 
der Räte der Bezirke zu übergeben.

(2) Die Abteilungen Arbeit und Berufsausbildung der 
Räte der Bezirke organisieren den möglichen Arbeits

kräfteausgleich zwischen den Kreisen, fassen die Mel
dungen der Kreise entsprechend der Nomenklatur des 
Formblattes 1/2 zusammen und übergeben das Ergebnis 
mit einer Kurzanalyse bis zum 10. des betreffenden 
Monats an das Ministerium für Arbeit und Berufs
ausbildung.

(3) Die Kurzanalysen der Abteilungen Arbeit und Be
rufsausbildung der Räte der Bezirke und Kreise müsse« 
zahlenmäßig den beruflich möglichen Ausgleich zwischen 
Bedarf und Überhang an Arbeitskräften bzw. Arbeits
kräftereserven sowie besondere Schwierigkeiten hin
sichtlich der Versorgung der Betriebe mit Arbeitskräften 
auf Grund einer ungünstigen berufliche« und terri
torialen Gliederung des vorhandenen Arbeitskräfte
bedarfes bzw. -Überhanges ausweisen. In der Kurz
analyse sind auf Grund der Analyse der örtlichen 
Arbeitskräftelage Maßnahmen vorzuschlagen, die nur 
von zentralen staatlichen Organen zur Sicherung des 
Arbeitskräfteplanes eingeleitet werden können.

(4) Sofern in den Monaten zwischen der Berichterstat
tung wesentliche Veränderungen der Arbeitskräftelage 
auftreten, sind sie unverzüglich, unabhängig von den 
Meldungen der festgelegten Monate, über die Abteilun
gen Arbeit und Berufsausbildung der Räte der Bezirke 
an das Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung 
zu melden.

Außerdem ist in der Analyse, wie bei der bisherigen 
Monatsmeldung, auf den Stand der wohnungs- und 
arbeitsmäßigen Unterbringung zuziehender Westbürger 
und Rückkehrer sowie auf die Arbeit der Kreis- und 
Bezirkskommissionen einzugehen.

IV.
§ 15

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Berlin, den 24. Januar 1956 
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